
 
 

 

Bei einem Gesuch um Erst- oder erneute Anerkennung 

müssen  die Schritte 1-4 ausgefüllt werden, bei einem 

Gesuch Zeugnisvermerk «Mehrsprachigkeit» die Schritte 

1 + 5 

(Schritt 1: allgmeine Angaben)  

Hier besteht die 

Möglichkeit, 

weitere 

Personen aus 

der eigenen 

Organisation zu 

berechtigen. 



 
 

 

Hinweise 

Bei «rechtliche Grundlage» / «rechtliche Verankerung» kann je nach kantonaler Organisation der entsprechende 
Erlass oder ein Factsheet mit Beschreibung und entsprechender Verlinkung zu der/den Rechtsgrundlage(n) 
eingereicht werden.  

Wo nicht besonders vermerkt, sind die Dokumente im Format PDF einzureichen.  

Sollten mehrere PDF pro Feld hochgeladen werden, empfiehlt es sich, diese gleichzeitig in das Feld zu ziehen, 
da das System ein nachträgliches Hinzufügen nicht unterstützt. Ein bereits hochgeladenes Dokument kann bei 
Bedarf problemlos wieder gelöscht werden.  

 

 

 

 

 

 



 

Diese Erhebung erscheint nur im Formular, 

wenn oben angegeben wurde, dass es 

unter den angestellten Lehrpersonen 

solche gibt, welche nicht vollständig 

qualifiziert sind.  

Die entsprechende 

Vorlage wird zeitnah 

zur Verfügung gestellt.  

Das Formular enthält Check-Felder 

wie dieses als interne Kontrolle für die 

gesuchseinreichende Stelle. Das 

Anklicken ist hier als Pflichtfeld (*) 

ausgestaltet. Allfällige Präzisierungen 

können ganz am Schluss des 

Formulars eingefügt werden.  

 



 

Bitte alle an der 

betreffenden Schule 

möglichen Optionen 

angeben  

Die Check-Felder 

dienen lediglich der 

internen Kontrolle 

(Reminder-Funktion) 

und haben keinerlei 

rechtlichen Charakter.  

Es sind keine 

Pflichtfelder  

(kein *) 



 
 

 

Sollen mehrere PDF pro Feld hochgeladen werden, 
empfiehlt es sich, diese gleichzeitig in das Feld zu ziehen, 
da das System ein nachträgliches Hinzufügen nicht 
unterstützt.  

Ein bereits hochgeladenes Dokument kann bei Bedarf 
problemlos wieder gelöscht werden.  
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kein Pflichtfeld 



 

 
 

Bei einem Gesuch um 

erneute Anerkennung 

kann Schritt 5  

(= Unterlagen zu einem 

Gesuch um 

Zeugnisvermerk 

Mehrsprachigkeit) 

übersprungen werden.   

Möglichkeit, einen allg. 

Kommentar oder 

Hinweis zum Gesuch 

zu hinterlassen 



 

Zum Schluss und vor dem 

definitiven Absenden des Gesuchs 

wird eine Übersicht erstellt über alle 

eingereichten Unterlagen und 

gemachten Angaben.  



 

Die Übersicht kann ausgedruckt werden.  

Nach nochmaliger Kontrolle wird das Gesuch durch 

«Absenden» definitiv eingereicht.  

 

Nun ist das Gesuch im sog. Backoffice für die 

Prüfung. Die einreichende Behörde hat nun keinen 

Zugriff mehr.  

Bei Rückfragen oder um Dokumente nachzureichen, 

kann die Geschäftsstelle der SMK den Zugriff 

nochmals freigeben. 

 



Sie erhalten eine Bestätigung, dass das Formular übermittelt wurde. Nachrichten aus dem Portal erhalten Sie 

ebenfalls auf die von Ihnen hinterlegte Mail-Adresse.  

 

 

 

 
 

Unter «Geschäftsfälle» sehen Sie den aktuellen Status Ihres Gesuchs.  

 

 
 

 

 

 

 

 


